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Die AusgangslageDie Ausgangslage

1.1. 1/3 der Bev1/3 der Bevöölkerung rauchtlkerung raucht
7070--75% sind also Nichtraucher75% sind also Nichtraucher

2.2. MMäänner, im Westennner, im Westen
Frauen, Jugend,Frauen, Jugend,
EEntwicklungslntwicklungsläändernder

3.3. 30% der Jugend raucht (1430% der Jugend raucht (14--20 J.)20 J.)

4.4. Das Passivrauchen ist schädlich:Das Passivrauchen ist schädlich:
+ 24% Lungenkrebsrisiko+ 24% Lungenkrebsrisiko
+ 25% Keislauf Erkrankungen+ 25% Keislauf Erkrankungen
+100% +100% cerebrocerebro--vaskulärenvaskulären ErkrankungenErkrankungen
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BV Art. 3BV Art. 3 Kantonale Kantonale SuvranitätSuvranität
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die die 
Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nBundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht icht 
dem Bund übertragen sind.dem Bund übertragen sind.

… die Zuständigkeit… die Zuständigkeit

BV Art. 118BV Art. 118 Schutz der GesundheitSchutz der Gesundheit

Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen zum Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen zum Schutz der Schutz der 
Gesundheit.Gesundheit.

Er erlässt Vorschriften über:Er erlässt Vorschriften über:
a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmitteln, Betäubunga. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmitteln, Betäubungsmitteln,smitteln,
Organismen, Chemikalien und Gegenständen, welche die Gesundheit Organismen, Chemikalien und Gegenständen, welche die Gesundheit 
gefährden könnengefährden können

b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartib. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger ger 
Krankheiten von Menschen und Tieren;Krankheiten von Menschen und Tieren;

c. den Schutz vor ionisierenden Strahlenc. den Schutz vor ionisierenden Strahlen..



4

•• Bund ist im Bereich des Bund ist im Bereich des 
Passivenrauches zuständig zur Passivenrauches zuständig zur 
GesetzeserlassungGesetzeserlassung

•• Es Es haltelthaltelt sich aber um eine sog. sich aber um eine sog. 
Konkurrirende Konkurrirende KompetenzKompetenz

Solange der Bund nichts tut, bleiben die Solange der Bund nichts tut, bleiben die 
Kantone befugt die Materie zu regelnKantone befugt die Materie zu regeln

… die Folgen… die Folgen



9Die Situation vor del AbstimmungDie Situation vor del Abstimmung

19891989

Art. 52 abs. 1 Gesundheitsgesetz:Art. 52 abs. 1 Gesundheitsgesetz:

Es Es giltgilt alsals schädlichschädlich für für diedie GesundheitGesundheit das das 
einatmeneinatmen von Rauchvon Rauch ausaus derder VerbrennungVerbrennung
von Tabakvon Tabak oderoder anderenanderen SSubstanzenubstanzen seitens seitens 
eines Nichrauchers, eines Nichrauchers, in in geschlossenengeschlossenen
Räumlichkeiten die  Räumlichkeiten die  öffentlichöffentlich oderoder kollektivkollektiv
Gebraucht werdenGebraucht werden..
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19941994

Art. 57 Gastgewerbegesetz:Art. 57 Gastgewerbegesetz:

Wenn dasWenn das Essen serviertEssen serviert wwirdird mmuuss ss 

•• eineeine ausreichendeausreichende BelüftungBelüftung gewährleistetgewährleistet
und und 

•• mindestensmindestens einein DrittelDrittel desdes verfügbarenverfügbaren
PlPläätzetzenn müssenmüssen für für NichtraucherNichtraucher reserwirt reserwirt 
werdenwerden

Kein absolute verbot !!Kein absolute verbot !!
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… Zusammenfassend… Zusammenfassend

1.1. In Räumlichkeiten die  In Räumlichkeiten die  öffentlichöffentlich oderoder
kollektivkollektiv Gebraucht werden:Gebraucht werden:

RauchverbotRauchverbot

2.2. In Gastwirtschaften:In Gastwirtschaften:

Beförderung der NichtraucherzonenBeförderung der Nichtraucherzonen
(getrennt oder reserviert)(getrennt oder reserviert)
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NEIN !!NEIN !!

09.10.2003 die Arbeitsgruppe von der Kt. Regierung 09.10.2003 die Arbeitsgruppe von der Kt. Regierung 
ernnant stellt unter anderem fest:ernnant stellt unter anderem fest:

-- Unwirksamkeit der geltenden Vorschriften trotzUnwirksamkeit der geltenden Vorschriften trotz
langjlangjäähriche Senibilisationhriche Senibilisation

-- Nicht verbindliche Empfehlungen lNicht verbindliche Empfehlungen löösen das Problemsen das Problem
des Passivenrauchen nichtdes Passivenrauchen nicht

…Massnahmen erfolgreich ?…Massnahmen erfolgreich ?

VORSCHLAGVORSCHLAG

EinfEinfüührung zwingende Verbotehrung zwingende Verbote
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FFüür das Rauchenverbot:r das Rauchenverbot:

KundschaftKundschaft 64%64%
(wovon 34% Raucher)(wovon 34% Raucher)

Wirte Wirte >50% >50% 
(GastroTicino)(GastroTicino)

…was denken die Betroffene…was denken die Betroffene
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Art 57 GastgewerbegesetzArt 57 Gastgewerbegesetz

AbsAbs. 1. 1
innerhalbinnerhalb derder GastwirtscheftenGastwirtscheften istist dasdas RauchenRauchen
verbotenverboten

Abs. 2Abs. 2
VorbehaltenVorbehalten bleibtbleibt dasdas RechtRecht, , RRääumeume oderoder
physischphysisch getrenntengetrennten ZimmernZimmern ffüür r diedie RaucherRaucher zuzu
erstellenerstellen, , diedie angemessenangemessen ventiliertventiliert wedenweden mmüüssenssen

…Der …Der GesetzesvorschlagGesetzesvorschlag
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•• Unterschiedliche AnwendungsobjekteUnterschiedliche Anwendungsobjekte
-- Bar (StadtBar (Stadt--Land)Land)
-- RestaurantsRestaurants
-- NachtlokaleNachtlokale

•• Selbsregulierung statt weitere VerboteSelbsregulierung statt weitere Verbote

•• Angst Kunden zu verlierenAngst Kunden zu verlieren

•• LLäängere Ubergangsperiode (bis 3 Jahre)ngere Ubergangsperiode (bis 3 Jahre)

…Die …Die KritikKritik
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EinfEinfüührungszwang innert 1 Jahr seit hrungszwang innert 1 Jahr seit 
InkrafttretungInkrafttretung

Sensibilisierung und InformationSensibilisierung und Information

AbstimmungAbstimmung 12.03.200612.03.2006
(79 % Ja)(79 % Ja)

EinfEinfüührunghrung 01.04.200701.04.2007

…Die …Die ÜbergangbestimmungenÜbergangbestimmungen
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…das Problem Lärm?…das Problem Lärm?

Bussen in GaGeW (LBussen in GaGeW (Läärm) rm) -- LuganoLugano

•• 20062006 144144

•• 20072007 188188

•• 20082008 141141

•• 20092009 138138

Bussen Kt. BehBussen Kt. Behöörden (Rachverbot) rden (Rachverbot) -- TITI

•• 20092009 99

•• 20102010 1010
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…das Problem Lärm?…das Problem Lärm?

Das sDas subjektiveubjektive GefGefüühl:  Generell > Lhl:  Generell > Läärm:rm:

-- LocarnoLocarno

-- BellinzonaBellinzona

-- MendrisioMendrisio

-- ChiassoChiasso
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…das Problem Lärm?…das Problem Lärm?

Zu welcher Zeit (in % der EinsZu welcher Zeit (in % der Einsäätze)?:tze)?:

Zeit / % Zeit / % 20062006 20072007 20082008 20092009

06000600--17001700 1818 1717 1717 1717

17001700--24002400 4545 4848 4747 4040

24002400--06000600 3737 3535 3636 3131
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…das Problem Schlägerei …das Problem Schlägerei 

FFäälle in GaGeW lle in GaGeW –– nur StaPo Luganonur StaPo Lugano

•• 20062006 2424

•• 20072007 1616

•• 20082008 1616

•• 20092009 1212
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…das Problem …das Problem BelästigungBelästigung

FFäälle in GaGew lle in GaGew –– nur StaPo Luganonur StaPo Lugano

•• 20062006 8888

•• 20072007 7878

•• 20082008 9090

•• 20092009 9797
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…das Problem Littering…das Problem Littering

GenerellGenerell

•• AbfallAbfall

Keine bemerkbare Verschlechterung der Keine bemerkbare Verschlechterung der 
SituationSituation

•• ZigarettenstummelnZigarettenstummeln::

-- AnfAnfäänglichnglich

-- HeuteHeute
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…das Problem …das Problem Heizung

Art:Art:

-- Gas Gas ““PilzePilze””

-- Infrarot KInfrarot Köörperrper

Regelung und BeschrRegelung und Beschräänkungennkungen

-- Keine bis Heute, ausser SicherheitsKeine bis Heute, ausser Sicherheits-- undund
FeuerwehrmFeuerwehrmäässige Bedingungen, aberssige Bedingungen, aber……
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…das Problem …das Problem Heizung

PrePay Karte fPrePay Karte füür alle GaGewr alle GaGew
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…Gesetzesumgehung  Besonderheiten…Gesetzesumgehung  Besonderheiten

Allg. Prinzip:Allg. Prinzip:
Das Verbot gilt nur “in” den Gastgewerben Das Verbot gilt nur “in” den Gastgewerben 
(drinnen)(drinnen)

Aber….Aber….

Art. 1 Abs. 3 des  RauchverbotsreglementArt. 1 Abs. 3 des  Rauchverbotsreglement
Zelte und Pavillons gelten als “geschlossen” Zelte und Pavillons gelten als “geschlossen” 
wenn sie nicht mindestens 50% gehöffnet wenn sie nicht mindestens 50% gehöffnet 
sindsind
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Gerichtsentscheid 17.02.2009Gerichtsentscheid 17.02.2009

-- Erhöffnung von mindesten die Hälfte Erhöffnung von mindesten die Hälfte der der 
SeitenSeiten = genügende Luftaustausch = Schutz = genügende Luftaustausch = Schutz 
vom Passivenrauchvom Passivenrauch

-- Regelung auch an “Arkaden” anwendbarRegelung auch an “Arkaden” anwendbar

-- Erhöffnung des Dachs?Erhöffnung des Dachs?

Was will der Gestzesgeber meinen mit Was will der Gestzesgeber meinen mit 
“50% gehöffnet” ???“50% gehöffnet” ???

…Gesetzesumgehung  Besonderheiten…Gesetzesumgehung  Besonderheiten
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…einige Beispiele…einige Beispiele

an Hand vonan Hand von

•• PavillonsPavillons
•• ZeltenZelten
•• ArkadenArkaden



Zelten/GazebosZelten/Gazebos

NEIN



Zelten/GazebosZelten/Gazebos

NEIN



Zelten/GazebosZelten/Gazebos

JA



Zelten/GazebosZelten/Gazebos

???



PavillonsPavillons

JA



PavillonsPavillons

NEIN/??



ArkadenArkaden

NEIN



ArkadenArkaden

NEIN



ArkadenArkaden

TheoretischNEIN

Praktisch ?
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ZusammenfassendZusammenfassend

1. Bessere Qualität des Dienstes/Lebens

2. Keine besonderen Lärm – und 
Sicherheitsprobleme

3. Wiederbelebung der Plätzte und Strassen 
ins besondere im Winter/Nachts
(Resozialisirungseffekt)

4. Indirekte Verbesserung des Subjektiven 
Sicherheitgefühls durch Präsenz von Leute 
draussen
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